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us dem Mandatenbuch der Stadt Bern,
wegen Verbott aller fremden Calender».

WIR Schultheiß und Räth der Stadt Bern, thun kund hiemlt: Alsdann
il besonderm Mißfallen Wir wahrnehmen müssen daß Unsern Ordnungen zuwider allerhand
jûcher im Land den Unsrige» angetragen, und in grosser Anzahl verkauft werden die vie.'crlcy bc»

inkliche Sachen in sich halten ; ja selbsten dergleichen den alljährlich ausgebenden Kalendern
àzuverleibcn man sich bemühet zc. Daß demcnach Wir, aus Landesväterlicher Vorsorg, Unser

erm zten Merzen lczthin deßthalb publicierten Verbott zu erfrischen, erforderlich und noth«
erachtet ; gestalten alles Husieven Handein und Fciltragcn dergleichen Büchern, und

r anderer, als der sogenannten Bern-Kalendern, so mit dcmgedruktcn Väre» bezeichnet und
»ivilegirt, zu allen Zeiten völlig, und bey Poen der Confiscation, auch Obrigkeitlicher Ungnad,
àâ Ernsts hiemit gänzlich verbotken haben wollen; immassen männiglich Unserer Angehörigen,

M Verbott in Acht zunehmen, und sich selbst vor Schaden zu seyn wissen wird. Datum den
llK.en Christmonat l?zi. Dieses Verbott erneuert den -zsten May 1784.

2 «indig

An das

0 neues Jahr! soll ich

Ankunft freuen
weiß ja niemals soll man dich

Mehr wünschen oder scheue».

F

Neue Jahr 1795.

Du trittst ohn anzuklopfen, à,
Und setzest fest dich nieder,

Und trollst, wies jetzt soll Sitte sey«,
Dich ohne Urlaub wieder.«

Man
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